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529. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung eines Tarifes für die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung

530. Kundmachung: Aufhebung einiger Worte im ersten Absatz sowie des zweiten Absatzes des § 89 des
Finanzstrafgesetzes durch den Verfassungsgerichtshof

5 2 9 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 17. Dezember 1984, mit der die
Verordnung über die Festsetzung eines Tarifes
für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

geändert wird

Auf Grund des § 60 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes
1967, BGBl. Nr. 267, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 362/1982 und des § 16 Abs. 3 des
Bundesgesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße und über eine Änderung des
Kraftfahrgesetzes 1967 und der Straßenverkehrs-

ordnung 1960, BGBl. Nr. 209/1979, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr
verordnet:

Artikel I

Die Anlage zur Verordnung des Bundesministers
für Finanzen vom 12. Jänner 1976, BGBl. Nr. 63,
über die Festsetzung eines Tarifes für die Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der Fassung
der Verordnungen BGBl. Nr. 380/1977, BGBl.
Nr. 683/1977, BGBl. Nr. 198/1980, BGBl.
Nr. 606/1980, BGBl. Nr. 577/1981, BGBl.
Nr. 364/1982 und BGBl. Nr. 348/1983 wird wie
folgt geändert:
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Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1985 in
Kraft.

(2) Bei bestehenden Versicherungsverträgen
gebührt dem Versicherer die in dieser Verordnung
festgesetzte Prämie vom Tag des Inkrafttretens die-
ser Verordnung an.

(3) Für die Berechnung der Prämiennachzahlun-
gen nach Abs. 2 kann die Zahl der Tage, auf die sie
sich beziehen, so auf- oder abgerundet werden, daß
sie durch zehn ohne Rest teilbar ist. Hiebei sind
weniger als fünf Tage zu vernachlässigen und fünf
oder mehr Tage aufzurunden.

Vranitzky

530. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
13. Dezember 1984 über die Aufhebung eini-
ger Worte im ersten Absatz sowie des zweiten
Absatzes des § 89 des Finanzstrafgesetzes

durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
§§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichtshofge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 3. Dezember 1984, G 24, 50, 51, 52, 89/83,
G 107/84, der Bundesregierung zugestellt am
3. Dezember 1984, die Wortfolge „und von Gegen-

ständen, die als Beweismittel in Betracht kommen
können," und die Wortfolge „oder zur Beweissi-
cherung" im ersten Absatz sowie den zweiten
Absatz des § 89 des Finanzstrafgesetzes, BGBl.
Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 335/1975 als verfassungswidrig aufge-
hoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
30. November 1985 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Sinowatz


